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verändert der Feldchirurg mit möglichster Schnelligkeit I

ssmen Platz.
Den Bleßirten ohne Ausnahme legt er den ersten

Verband an, und ftndel dieselben auf den dazu bestimm-

ken Wagen ins nächste Spital.
Sobald die Schlacht beendigt ist, begicbt er sich in

das Spital, wo seine Bleßirten hingebracht worden

sind, macht einen Bleßirten - Rapport, versendet dcnsel-

den an den Inspektor, und hilft im Spital die Patien-
ten besorgen.

Sollte, wie es zu hoffe», jedem Feldchirurgen in

Kricgszeuen ein Gehülfe beygeordnel werden, so würde
dieser dem Feldchirurgen bey seinen Arbeiten helffen und
dessen Austräge in Hinsicht auf den Gesundheitsdienst

jederzeit genau befolgen.

Die Feldchirurgen versehen in den Militärspitälern
den Dienst der Unterchirurgen. Wenn sie in Garnison

liegen, wo ein Mililärspital errichtet, so sind sie gehalten

in demselben zu arbeiten, und mit den Unterchirurgen
die Geschäfte zu theilen.

Zu jederzeit sollen die feldchirurgen allen Befehlen und

Verordnungen des Inspektors ungesäumten Gehorsam

leisten, und mit ihm über alles waS den Gesundheitsdienst

ihres Corps betrifft, fleißig correspondiren.

Gesetzgebender Rath, 29. Juni.
Fortsetzung.

(Beschluss der Botschaft an den gesetzg. Rath, die Ver-
Minderung der Grundsteuer betreffend.)

Der zweyte Grund ist, daß durch diese Verwinde-
rung die Ausführung des Gesetzes vom uteu dieses

erleichtert würde.

B. G. als wir Ihnen das Gesetz vom >?, Christm.
vorschlugen, legten wir Ihnen die Berechnung der lau.
senden und rükständigen Staarsdedürsmsse vor, und diese

Berechnung war der Maßstab der von uns vsrgeschiage-
nen und von Ihnen beschlossenen Abgaben. Das Lau-
sende betraf die Ausgaben von -8c>o, das Rückständige

die Schuld, welche noch von mchreen Iahren her. auf
dem Staate liegt, mit Ausnahme derjenigen Besoidun-
gen, welche durch den Verkauf der Nanonalgütcr ge-

tilgt werden müssen. In der Reihe dieser rükständigen
Ausgaben stund damals der Sold der Eliten nicht,
welcher gleichfalls durch den Verkauf von Naijonalgü.
tèrn zu tilgen war.

Da aber der Verkauf der Nationalgüter für Til-
Amgches Rükstandes der Beamten so langsam von statten

gegangen, und durch verschiedene dazwischen gekomene

Vorsülle noch mehr erschwert worden ist, dazu noch die

Befriedigung der Eliten sich nicht mehr so ganz nude.-

stimmt aufschieden ließ, so mußte aus diesen und meh»

rcrn andern Gründen, deren Bezahlung auf die Ein-
nahmen von der Grundsteuer angewiesen werden. Dar»'
aus nun entsteht eine bedeutende Lücke.

Ferner waren die Be rech nungen, welche dem Gesetz-

vom 15. December zum Grunde gedient haben, aus die

Möglichkeit der Einnahmen unv auf einen ordentlichen
Geschäftsgang gebaut. Muß mau aber nicht fthr be-

sorgt seyn, daß die ausseeordcntlichen Umstände, welche
uns noch bevorstehen, zugleich Vermehruug der Be-
dürfnisse, der Kosten, und Verringerung, Verspätung
der Einnahmen verursachen werden?

Aus diese» Gründen steht also eine zweyte Lücke zu-
besorgen, und es wird demnach um so weniger rath»

fam, die gewünschte Verminderung der Grundsteuer
vorzuschlagen und anzunehmen.

Gegen diese Verminderung streiten noch andere Grün»-
de, deren wir-nur die hauptsächlichsten erwähnen wo!-'
len. Sie würde Ihrem Zwecke zuwider, wegen den-

vielfältigen verpfändeten Erundstück-en grösteniheils nicht
den Zehendpflichligen, sondern den Capitalien zu'
Nutzen kommen.

Bey Verfertigung des Finanzplans hatte man ftrncp'
einstimmig zwey Dinge vor Augen:

1) Daß die Einnahmen nicht über das Nothwendige-
erhöhet würdcm Man fühlte die Ermüdung des

Volks, und seine Lüge crfodertc Schonung; diese-

Schonung sollte ihm zum Beweist der väterlichen'
Vorsorge seiner Regierung dienen, und die Aus-
führung des Gesetzes erleichtern,

2) Daß ei» Theil der Rückstände getilgt, daß Luüstndc-
bezahlt, und auch Etwas für die Beförderung der--

jenigen Anstalten erhalten würde, welche das Wshli
der Nation erheischt, und von welchen Sie eme-

Gattung unter dem Ausdrucke, weitere Er--
z i e h u u g s a n st a l t c n in der Botschaft, die-'

wir hiev beantworten, genannt haben.
Nun aber B-G. entsteht eine andere Epoche ; mit''

dieser erlöscht die jetzige; die Rechnungen kstkonimm'
einen ganz andern Gang. Die Einnahmen und Aus--
gaben, und die Abgaben überhaupt, erhalten einst--

andere Einrichtung; das was wir schuldig sind, uNkü--

wozu auch die laufenden Ausgaben gehören/ miissdezsch-
der Rückstand berichtiget seyn; es wird eine sichere, ge-'-

wisse Summe für die zum Theil gewissn, zum Theils
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jest noch unzewissen Ausgaben crsodert, und nichts
aid die vollständige Einziehung der 'Abgaben nach dem

Gesetze vom 15. Dec. kann uns die Mittel verschaffen,
uüc einer befriedigenden Rechnung abzutrettcn, und

den nachfolgenden Centralbehörden das Nöthige zu Be-

strutting ihrer Bedürfnisse in der Kasse oder zur Erhe-

hung zurükzulassen.

Verhehlen Sie sichs nicht B. G. die Dispositive des

Gesetzes vom 11. Juni lasse» vor Weihnachten keinen

erheblichen Ertrag gewärtigen, und Schulen- Kirchen,

dicner- Armen- und die wettern Erziehmigs Anstalten

werden das laufende Jahr hindurch wenig Würkung

von demselben verspüren, so daß der Staat ihnen aus

den, vermöge des Gesetzes vom 19. Dec., eingcheuden

Geldern wird zu Hülfe kommen müssen.

Wir können Ihnen demnach B. G. diese Verwinde-

rung der Grundsteuer nicht vorschlagen; hingegen glaubt
der Lollz, Rath bey Ihnen auf eine andere Maßregel

antragen zu dürfen, die auf die Vollziehung der Gesetze

vom 15. Dec, und n. Juni den allerbesten Eindruk her-

vordringen würde, und zugleich den bedrängten Zeitum-
standen der verflossenen Revoiutionsjahre Rechnung tra-

gen hiesse. Es ist keine andere, als Sie B. G. einzu-

laden, vermittelst einer gesetzlichen Erklärung, Verzicht

ans die Zehcndèn von 1798, 9? und 1800 zu thun.

Der Vollz, Rath hat gegründete Ursache, zu vermuthen,

daß der gröste Theil der Privatzehendeigenthümer mit
dieser Verfügung zufrieden seyn werde, und sich mit
dem diesjährigen Zehcnlcn, der Ihnen um desto Willi,

gcr gereicht werden wird, begnügen wücdcn; er will

Ihnen aber nicht vorgreifen, wenn sie in Betreff der

Entschädigung der Privaten für jene nicht genossene z

Jahre etwas zu befchliessen, für gut befinden; nur foil

er Ihnen nicht bergen, baß er in der Genehmigung

seines Vorschlags den Grund zur Beruhigung, vieler

seit z Jahren der Zchcndfrage wegen, beängstigter und

bearbeiteter Gemüther sieht.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Criminal.
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vsllz. Rath sieht sich neuerdings

in den Fall gcftzr, Ihnen B. G. Petitionen von meh-

rern helvetischen Bürgern vorzulegen, die in englischem

oder östreichischem Sold Ossiciersrellen bekleidet haben,

und nun den Wunsch äusser», in ihr Vaterland zurük.

zukehren, oder bereits in demselben befindlich, unge.

stört der Wohlthat des Ammstiegesetzes zu gemessen.

Nachfolgendes sind die Namen und der Grad von

Anstellung der Potenten i» besagten Kriegsdiensten:

- r. Frredr. Freudenreich von Bcrn, gewesener Officie?
unter dem EmigrmtteiikorpS Roverca, in welchen« er als
erster Grenadicrlicutenant diente.

2. Joh. Nud.Bodmer von Zürich, gewes. Oberlieut.
unt r Roverea.

Felix Bernhard von Wülflingen, Cant. Zürich,
gewes. Oberlieutenant unter Bachmann.

4. Hs. Heinr. Weber von Wetzikon, Cant. Zürich,
ebenfalls Lieutenant beym Regiment Bachmann.

9. Carl Gotll. May von Schöftland, Officier unter
Roverea.

6. Aloys Falcini aus dem Ossolaner Thal gebürtig,
gewes. Hauplmann unter einem kajscrl. Jägcrkorps.

7. Heinr. Steiner von Wintcrthur, gew. Oberlieut.
unter Bachmann.

Der Vollz. Rath schlägt Ihnen B. G, vor, vbge.
dachle Officiers unter den durch das Gesetz vorgeschric«
bcnen Bedingungen, der Amnestiewvhithat theilhaftig zu
erklären unv ladet sie in Folge des 4ten Art. des Ge»
fttzes vom 28. Horn. iLo-> ein, diesen Gegenstand ihrer
Berathung zu unterwerfen, zu welchem Ende hin er
Ihnen alle die dahin sich beziehenden Schriften und
Zeugnisse Übermacht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der Cantonsdeputirten in die allge-
meine helvetische Tagsatzung.

(Fortsetzung.)
Cancon Bern.

B. Kühn, gew. Mitglied des großen Raths.
— Herren schwand von Herrenschwanden,

Cantonsrichter.
— Schletti von Zweysimmen, Distr. Statth.

(Dieser nahm die Ernennung nicht an.)
— Mün ger, gew. Mitgl. des Senats.
— Miescher v.Walkringcn, gew. Uiiterstatth.
— Gei sser von Roggwyl, gew. Unterstatth.
— Koch, Mitgl. des gesttzg. Raths.
—- Grase nried, Mitgl. des gcsctzg. Raths.
— Gygax von Herzogenbuchsce, gewesener Un.

terstatthalter.

— Schneider von Frutigen, gewesenes Mitgl.
des Senats. ^

Canton Wall! s.

— Dériva;, Reg. Statthalter.
— Augustin», Präs. der Verw. Kammer.

S i g r i st en, gew. Mitglied des Senats.

-7- Duc, gew. Mitglied des Senats.
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